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Unterrichtung 
durch die Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes über die Gewährung von Erziehungsgeld und 
Erziehungsurlaub (Bundeserziehungsgeldgesetz — BErzGG) 
— Drucksache 10/3792 — 

hier: Stellungnahme des Bundesrates vom 27. September 1985 

Der Bundesrat hat in seiner 554. Sitzung am 
27. September 1985 gemäß Artikel 76 Abs. 2 des 
Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf 
wie folgt Stellung zu nehmen: 

1. Zu § 1 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 4 

In § 1 Abs. 1 ist die Nummer 2 wie folgt zu fas-
sen: 

„2. im Geltungsbereich dieses Gesetzes mit ei-
nem nach dem 31. Dezember 1985 gebore-
nen Kind, für das ihm die Personensorge 
zusteht, in einem Haushalt lebt," 

und in Absatz 4 sind vor den Worten „die Vor-
aussetzungen" die Worte „ , abgesehen von der 
Haushaltsführung im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes," einzufügen. 

Begründung 
Durch die Klarstellung, daß sich mit Ausnahme 
der Fälle des Absatzes 4 der Haushalt, in dem 
das Kind betreut wird, im Geltungsbereich die-
ses Gesetzes befinden muß, soll verhindert wer-
den, daß mit einer (nur formalen) Wohnsitzbe-
gründung der Anspruch auf Erziehungsgeld 
entstehen kann. 

Im übrigen Folgeänderung in Absatz 4. 

2. Zu § 1 Abs. 5 

In § 1 Abs. 5 sind die Worte „von ihm nicht zu 
vertretenden Grund" durch die Worte „wichti-
gen Grund" zu ersetzen. 

Begründung 

Durch die Aufnahme subjektiver Gesichts-
punkte in den Gesetzestext werden unnötig Ab-
grenzungsschwierigkeiten geschaffen und der 
Verwaltungsvollzug erschwert. Dagegen knüpft 
der in der Rechtsordnung gebräuchliche Be-
griff des wichtigen Grundes an die objektiven 
Verhältnisse an. 

3. Zu § 2 

Im weiteren Gesetzgebungsverfahren sollte da-
für Sorge getragen werden, daß die Einbezie-
hung Arbeitsloser in den Kreis der Anspruchs-
berechtigten sichergestellt ist, und es ist zu ge-
währleisten, daß die Bezieher von Leistungen 
nach dem Arbeitsförderungsgesetz gegenüber 
Sozialleistungsempfängern (§ 8) nicht benach-
teiligt werden. 

Zugleich sollte der in § 2 Abs. 2 verwandte Be

-

griff der „Lohnersatzleistung" überprüft wer

-

den. Der bisher — soweit ersichtlich — in kei- 
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nem anderen Gesetz verwendete Begriff „Lohn-
ersatzleistung" sollte entweder konkretisiert 
oder statt dessen z. B. eine Erweiterung der 
Vorrangsregelung des § 7 in Betracht gezogen 
werden. Verwechslungen mit dem Begriff „Er-
werbsersatzeinkommen" (§ 18 a Abs. 3 SGB IV 
i. d. F. des Artikels 7 HEZG vom 11. Juli 1985, 
BGBl. I  S. 1450, 1467) sind nicht auszuschließen. 
Eine klare Definition, wie sie § 18 a Abs. 3 SGB 
IV enthält, fehlt. 

4. Zu § 2 

Die Bundesregierung wird  gebeten, im weite-
ren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob die 
derzeitige Fassung des § 2 Abs. 1 Nr. 1, 2 
BErzGG teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer des 
öffentlichen Dienstes, auf die der BAT Anwen-
dung findet, aus dem Kreis der nicht voll Er-
werbstätigen i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 4 BErzGG und 
damit vom Bezug des Erziehungsgeldes aus-
schließt. 

Begründung 

Grundsätzlich sind teilzeitbeschäftigte Arbeit-
nehmer nur dann erziehungsgeldberechtigt, 
wenn ihre wöchentliche Arbeitszeit weniger als 
20 Stunden beträgt (vgl. § 2 Abs. 1 Nr. 1 
BErzGG). Die Arbeitszeit teilzeitbeschäftigter 
Arbeitnehmer, auf deren Beschäftigungsver-
hältnis der BAT Anwendung findet, beträgt 
mindestens 20 Stunden (vgl. § 3 Buchstabe a 
BAT). § 2 Abs. 1 Nr. 2 BErzGG sieht vor, Erzie-
hungsgeld auch den Teilzeitbeschäftigten zu 
gewähren, deren Arbeitszeit die durch Gesetz 
oder auf Grund eines Gesetzes festgelegte Min-
destdauer nicht überschreitet. 

Es ist zweifelhaft, ob der derzeitige Gesetzes-
wortlaut des § 2 Abs. 1 Nr. 2 BErzGG auch die 
Mindestdauer (20 Wochenstunden) für Teilzeit-
arbeitsverhältnisse nach dem BAT (Gesetz im 
materiellen Sinn) erfaßt. Sollte dies nicht der 
Fall sein, würden teilzeitbeschäftigte Arbeit-
nehmer des öffentlichen Dienstes nur dann in 
den Genuß des Erziehungsgeldes kommen, 
wenn sie neben den im BAT verankerten Ver-
günstigungen auch auf die Versicherung in der 
Zusatzversorgung verzichten. Denn nach § 26 
Abs. 1 Buchstabe a der Satzung der VBL be-
trägt die wöchentliche Mindeststundenzahl für 
die Pflichtversicherung 20 Stunden. Dies er-
scheint aber als keine sachgerechte Lösung. 

5. Zu § 2 Abs. 1 Nr.1 

§ 2 Abs. 1 Nr. 1 ist wie folgt zu fassen: 

„1. die wöchentliche Arbeitszeit nicht mehr als 
20 Stunden beträgt,". 

Begründung 
Die Entwurfsregelung schließt den Erziehungs

-

geldberechtigten von Beitragsleistungen der 
Arbeitslosenversicherung aus. Dem Erzie

-

hungsgeldberechtigten sollte jedoch die Mög-
lichkeit eröffnet werden, eine Teilzeitarbeit 
auszuüben, die die Beitragspflicht zur Arbeits-
losenversicherung begründet. 

6. Zu § 3 Abs. 1 Satz 2 

§ 3 Abs. 1 Satz 2 ist wie folgt zu fassen: 

„Werden die Voraussetzungen für mehrere Kin-
der gleichzeitig erfüllt, wird das Erziehungs-
geld entsprechend mehrfach gewährt."  

Begründung 

Bei Mehrlingsgeburten entsteht ein besonders 
hoher Betreuungsaufwand, der eine mehrfache 
Gewährung des Erziehungsgeldes rechtfertigt. 

7. Zu § 3 Abs. 3 Satz 2 

In § 3 Abs. 3 ist Satz 2 zu streichen. 

Begründung 

Satz 2 ist unnötig, da beim Tod des Berechtig-
ten die bisherige Betreuung nicht mehr sicher-
gestellt werden kann. Darüber hinaus können 
Zweifel entstehen, ob mit dieser Regelung ein 
Anspruch auf Erziehungsgeld auch dann einge-
räumt wird, wenn der Witwer (die Witwe) das 
Kind anschließend nicht selbst betreut. Für ei-
nen Verzicht auf die Anspruchsvoraussetzun-
gen nach § 1 bestünde kein überzeugender 
Grund. 

8. Zu§3 Abs. 4 

In § 3 Abs. 4 ist das Wort „Kalendermonats" 
durch die Worte „Lebensmonats des Kindes" zu 
ersetzen. 

Begründung 

Die gewollte verwaltungstechnische Vereinfa-
chung kann nur dadurch erreicht werden, daß 
als Bezugszeitraum einheitlich der Lebensmo-
nat gewählt wird. Das Abstellen auf den Kalen-
dermonat steht auch im Widerspruch zu § 4 
Abs. 3. 

9. Zu § 4 Abs. 2 

In § 4 Abs. 2 ist vor dem Wort „Antrag" das Wort 
„schriftlichen" einzufügen. 

Begründung 

In § 4 Abs. 2 ist zur Klarstellung aufzunehmen, 
daß die Leistung schriftlich zu beantragen ist. 

10. Zu § 6 Abs. 2 Nr. 3 Buchstabe a 

In § 6 Abs. 2 Nr. 3 Buchstabe a sind die Worte 
„jedoch nur bis zu dem durch Unterhaltsurteil 
oder -vergleich festgesetzten Betrag," zu strei-
chen. 
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Begründung 
Nach der Entwurfsfassung wirken nur diejeni-
gen Unterhaltsleistungen einkommensmin-
dernd im Sinne von § 6, die nach gerichtlicher 
Geltendmachung durch Urteil oder Vergleich 
festgesetzt werden mußten, nicht aber freiwil-
lige (in Erfüllung der gesetzlichen Unterhalts-
pflicht erbrachte) Leistungen. Dadurch werden 
Eltern, die ihre Unterhaltspflicht freiwillig er-
füllen, benachteiligt und wird die Neigung, Kin-
desunterhalt erst auf gerichtliche Inanspruch-
nahme hin zu zahlen, begünstigt. 

Vollends unklar ist die Rechtslage, wenn ein 
Unterhaltsurteil auf Zahlung eines Betrages 
„über freiwillig geleistete ... DM hinaus" lau-
tet. 

Mißbräuche sind nicht zu befürchten, weil der 
Unterhaltspflichtige, der überhöhte Leistungen 
erbringt, um für wenige Monate das Erzie-
hungsgeld weiter zu beziehen, mit künftiger 
Inanspruchnahme durch den Unterhaltsbe-
rechtigten in Höhe der freiwillig erbrachten 
Mehrbeträge für Dauer rechnen müßte und 
weil im Regelfall die Unterhaltsleistungen 
maßgebend sind, die bereits im vorletzten Ka-
lenderjahr vor der Geburt des Kindes, das den 
Anspruch auf Erziehungsgeld begründet, er-
bracht wurden (§ 6 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. Abs. 1 
Satz 1). 

Schließlich läßt die Entwurfsfassung vollstreck-
bare Urkunden und gerichtliche Beschlüsse 
über Kindesunterhalt ungeregelt. 

11. Zu § 6 Abs. 2 nach Nummer 3 

In § 6 Abs. 2 ist folgende Nummer 4 anzufügen: 

„4. die Absetzung für Abnutzung nach § 7 b des 
Einkommensteuergesetzes für ein selbst

-

genutztes Einfamilienhaus oder eine 
selbstgenutzte Eigentumswohnung, soweit 
sie nicht bereits bei der Ermittlung der po-
sitiven Einkünfte berücksichtigt worden 
ist, sowie die Steuerermäßigung nach § 34 f 
des Einkommensteuergesetzes." 

Begründung 
Aus familienpolitischen Gründen ist es gebo-
ten, bei der Einkommensermittlung die Abset-
zung für Abnutzung nach § 7 b des Einkommen-
steuergesetzes für ein selbstgenutztes Einfami-
lienhaus oder eine. selbstgenutzte Eigentums-
wohnung zuzulassen. Wenn ein Elternteil vor-
übergehend auf Erwerbstätigkeit verzichtet, 
haben viele junge Familien Schwierigkeiten, 
die laufenden Zahlungsverpflichtungen aus ih-
rem Eigenheim oder ihrer Eigentumswohnung 
zu erfüllen. 

12. Zu § 7 Satz 1 

In § 7 Satz 1 sind nach dem Wort „Mutter

-

schaftsgeld" die Worte „einschließlich des Zu

-

schusses des Arbeitgebers zum Mutterschafts-
geld" einzufügen. 

Begründung 

Die Einfügung dient der Klarstellung, daß auch 
der Zuschuß des Arbeitgebers zum Mutter-
schaftsgeld auf das Erziehungsgeld anzurech-
nen ist. 

13. Zu § 8 Abs. 1 

§ 8 Abs. 1 ist eingangs wie folgt zu fassen: 

„(1) Das Erziehungsgeld und vergleichbare 
Leistungen der Länder bleiben als Einkommen 
unberücksichtigt, ...". 

Begründung 

Für die einkommensteuerrechtliche Gleichbe-
handlung der Länderleistungen ist eine Rege-
lung getroffen (§ 26). In § 8 ist eine entspre-
chende Regelung aufzunehmen, damit auch 
vergleichbare Landesleistungen nicht zur Min-
derung von Sozialleistungen führen. Die 
Gleichbehandlung von Bundes- und Landeslei-
stungen ermöglicht es den Ländern, den Bezug 
von Erziehungsgeld ohne eine der Zielsetzung 
zuwiderlaufende Anrechnung zu verlängern. 

14. Zu §§ 10, 11, 14 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 3, § 25 Nr. 1 
(nach § 25 SGB I) 

a) § 10 ist wie folgt zu fassen: 

„§ 10 
Zuständigkeit 

Die Landesregierungen oder die von ih-
nen bestimmten Stellen bestimmen die für 
die Ausführung dieses Gesetzes zuständi-
gen Behörden. Eine Landesregierung kann 
für ihr Land die Durchführung dieses Geset-
zes im Vereinbarungswege der Bundesan-
stalt für Arbeit übertragen." 

b) § 11 ist wie folgt zu fassen: 

„§ 11 
Kostentragung 

Der Bund trägt die Ausgaben für das Er-
ziehungsgeld. Wird der Bundesanstalt für 
Arbeit die Durchführung des Gesetzes 
durch Verwaltungsvereinbarung übertra-
gen, so trägt in diesem Falle der Bund auch 
die Kosten der Durchführung." 

c) In § 14 Abs. 1 Nr. 2 sind die Worte „dem nach 
§ 11 zuständigen Arbeitsamt" zu ersetzen 
durch die Worte „der nach § 10 zuständigen 
Behörde", und 
in § 14 Abs. 3 sind die Worte „die Arbeitsäm-
ter" zu ersetzen durch die Worte „die nach 
§ 10 zuständigen Behörden". 
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d) In § 25 ist Nummer 1 wie folgt zu fassen: 

,1. Nach Artikel I § 25 wird folgender § 25 a 
eingefügt: 

„§ 25 a 
Erziehungsgeld 

(1) Nach dem Recht des Erziehungs-
geldes kann grundsätzlich für die Be-
treuung und Erziehung eines Kindes 
Erziehungsgeld in Anspruch genom-
men werden. 

(2) Zuständig sind die von den Lan-
desregierungen oder den von ihnen be-
stimmten Stellen bestimmten Behör-
den. 

e) Der Bundesrat ist entsprechend den vorste-
henden Änderungsvorschlägen der Auffas-
sung, daß für die Durchführung des Ersten 
Abschnitts dieses Gesetzes die von den Lan-
desregierungen zu bestimmenden Behörden 
zuständig sein müssen. Der Bundesrat for-
dert zugleich, daß den Ländern die Kosten 
für die Durchführung des Gesetzes in geeig-
neter Form ausgeglichen werden. 

Begründung zu a) bis e) 
Nach dem föderativen Prinzip ist der Vollzug 
der Bundesgesetze grundsätzlich Aufgabe der 
Länder. Die Übertragung der Verwaltungszu-
ständigkeit auf die Bundesanstalt für Arbeit 
mit ihrem Mittel- und Unterbau (Landesar-
beitsämter, Arbeitsämter) begegnet daher er-
heblichen verfassungsrechtlichen Bedenken. 
Nur bei „dringendem Bedarf" können bundesei-
gene Mittel- und Unterbehörden errichtet wer- 
den. Der Regierungsentwurf führt zur Begrün-
dung eines „dringenden Bedarfs" nur aus, daß 
eine weitere familienpolitische Leistung des 
Bundes von der Stelle verwaltet werden sollte, 
die bereits das Bundeskindergeld auszahlt und 
daß dies außerdem mit gewissen Verwaltungs-
vereinfachungen verbunden sei. Diese Argu-
mente sind zum einen nicht stichhaltig. Zum 
anderen könnten sie — auch wenn man ihre 
Richtigkeit unterstellt — keinen dringenden 
Bedarf begründen. 

Eine nennenswerte Verwaltungsvereinfachung 
ergibt sich durch die Übertragung an die Bun-
desanstalt nicht: 

— Etwa 50 % der Geburten sind Erstkinder. 
Für diese Fälle liegen bei der Bundesanstalt 
keine Unterlagen betreffend das Einkom-
men vor. 

— Für etwa 20 % der Kinder von Berechtigten 
des öffentlichen Dienstes wird das Kinder-
geld vom Dienstherrn ausgezahlt. Für diese 
Fälle liegen ebenfalls keine Unterlagen vor. 

Da in vielen Fällen ohnehin auf das aktuelle 
Einkommen bei Unterbrechung oder Minde-
rung der Erwerbstätigkeit abgestellt werden 
muß (z. B. weil Antragsteller vor zwei Jahren 
noch nicht verheiratet waren bzw. wesentlich 

mehr oder weniger verdient haben), sind auch 
für die verbleibenden 30 % der Erziehungsgeld

-

fälle mögliche Einkommensunterlagen aus 
dem Kindergeldbereich (vorletztes Kalender

-

jahr) weitgehend überholt und nutzlos. 

Die Länder können im Gegensatz dazu einen 
bürgernahen Vollzug des Erziehungsgeldes ge-
währleisten und ihn durch zielgleiche Landes-
leistungen ergänzen. 

Angesichts der schwierigen Lage auf dem Ar-
beitsmarkt ist es dringend notwendig, die Bun-
desanstalt für Arbeit von sachfremden Aufga-
ben zu entlasten. Kindergeldzuschlag und Er-
ziehungsgeld zusammen würden ab 1. Januar 
1986 eine Vermehrung der Zahlfälle um weitere 
25 % bedeuten. Dies ist aus arbeitsmarktpoliti-
schen Gründen nicht mehr vertretbar. 

Übernommen wird die Ausgabenverteilung des 
Regierungsentwurfs, soweit sie Kosten der Lei-
stung betrifft. Wegen der Zuständigkeit der 
Länder für den Vollzug des Gesetzes entfällt 
die in § 10 Abs. 3 des Regierungsentwurfs vor-
gesehene Verwaltungskostenerstattung durch 
den Bund, jedoch ist ein anderer Ausgleich er-
forderlich. 

Im übrigen Folgeänderungen in den §§ 14 und 
25. 

15. Zu § 10 

Die Zahlung von Erziehungsgeld ist eine fami-
lienpolitische Maßnahme, deren Finanzierung 
dem Bund obliegt. Zu den Kosten gehören aber 
auch Mehraufwendungen für die gesetzliche 
Krankenversicherung während des Bezugs von 
Erziehungsgeld. Die angespannte Finanzlage 
der gesetzlichen Krankenversicherung erlaubt 
es nicht, die Mitgliedschaft kostenfrei aufrecht-
zuerhalten. Vielmehr hat auch diese Mehrauf-
wendungen der Bund zu tragen. 

Im weiteren Gesetzgebungsverfahren sollte der 
Gesetzentwurf entsprechend ergänzt werden. 

16. Zu § 12 Abs. 1 

Im weiteren Gesetzgebungsverfahren sollte 
zweifelsfrei klargestellt werden, daß die Mit-
wirkungspflicht des Ehegatten auch Fälle der 
Leistungsrückforderung betrifft. 

17. Zu § 15 Abs. 1 Satz 1 

In § 15 Abs. 1 sind die Worte „Antrag auf Erzie-
hungsgeld gestellt und" zu streichen. 

Begründung 

Der Anspruch auf Erziehungsurlaub soll nicht 
von einer Antragstellung auf Erziehungsgeld 
abhängig sein. Es würde überflüssigen Verwal-
tungsaufwand erfordern, wenn auch Arbeitneh-
mer, die z. B. wegen ihrer Einkommensverhält- 
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nisse kein Erziehungsgeld beantragen wollen, 
nur deshalb zu einem Antrag gezwungen wer-
den, weil sie Erziehungsurlaub haben wollen. 

18. Zu § 15 Abs. 2 Nr. 1 

In § 15 Abs. 2 Nr. 1 sind die Worte „die Mutter" 
durch die Worte „die anspruchsberechtige Mut-
ter" zu ersetzen. 

Begründung 

Es wird klargestellt, daß ein Anspruch auf Er-
ziehungsurlaub nur dann ausgeschlossen ist, 
wenn die leibliche Mutter auch die anspruchs-
berechtigte Mutter ist. Bei der Adoptionspflege 
soll ein Anspruch der Pflegeeltern auf Erzie-
hungsurlaub nicht durch das gleichzeitige Be-
schäftigungsverbot für die leibliche Mutter ge-
schmälert werden. 

19. Zu § 15 Abs. 5 

Die Bundesregierung wird gebeten zu prüfen, 
ob nicht über § 15 Abs. 5 hinaus noch deutlicher 
zum Ausdruck gebracht werden sollte, daß der 
Erziehungsurlaub mit dem damit verbundenen 
Kündigungsschutz auch während einer zulässi-
gen Erwerbstätigkeit im Sinne von § 2 andau-
ert. Weiter wird um Prüfung gebeten, ob die 
Erwerbstätigkeit bei einem anderen Arbeitge-
ber nicht dann zulässig sein sollte, wenn der 
Arbeitgeber, der Erziehungsurlaub zu gewäh-
ren hat, selbst keine Teilzeitarbeit anbieten 
kann. Dies könnte vor allem für den Bereich 
der Heimarbeit von Interesse sein, wenn der 
bisherige Arbeitgeber während des Erzie-
hungsurlaubs keine Arbeit vergibt. 

20. Zu § 16 Abs. 5 

§ 16 Abs. 5 ist wie folgt zu fassen: 

„(5) Der Bewilligungsbescheid über das Er-
ziehungsgeld begründet die Vermutung, daß 
Anspruch auf Erziehungsurlaub besteht. Der 
Arbeitnehmer hat glaubhaft zu machen, daß 
das Kind nicht durch seinen Ehegatten betreut 
werden kann (§ 15 Abs. 3). Eine Änderung in 
der Anspruchsberechtigung hat der Arbeitneh-
mer dem Arbeitgeber unverzüglich mitzuteilen 
und einen Bescheid über den Wegfall des Erzie-
hungsgeldes vorzulegen." 

Begründung 

Es wird klargestellt, daß der Anspruch auf Er-
ziehungsgeld als Voraussetzung des Anspruchs 
auf Erziehungsurlaub in der Regel mit dem Be-
willigungsbescheid über Erziehungsgeld bewie-
sen werden kann, ohne daß der Bescheid Fest-
stellungswirkung für die Arbeitsgerichte hat. 
Da nach den allgemeinen Beweislastregeln der 
Arbeitgeber die anspruchshindernden Tatsa-
chen des § 15 Abs. 2 zu beweisen hätte, und dies 
für den Arbeitgeber eine unzumutbare Bela-
stung wäre, wird die Beweislast für die Tatsa

-

chen des § 15 Abs. 3 dem Arbeitnehmer aufer-
legt, der diese Tatsachen leicht glaubhaft ma-
chen kann. 

21. Zu § 17 Abs. 1 Satz 2 

§ 17 Abs. 1 Satz 2 ist zu streichen. 

Begründung 

Die Regelung kann zu unzumutbaren Belastun-
gen für den Arbeitgeber führen, da der Arbeit-
nehmer oft gleichzeitig mit der Anzeige des Er-
ziehungsurlaubs (vier Wochen vorher) den Er-
holungsurlaub antreten könnte. Dies kann zu 
erheblichen Betriebsstörungen führen. Das 
Bundesurlaubsgesetz enthält eine ausrei-
chende Regelung, da danach bei der zeitlichen 
Festlegung des Urlaubs die Urlaubswünsche 
des Arbeitnehmers zu berücksichtigen sind, es 
sei denn, daß betriebliche Belange entgegenste-
hen. 

22. Zu § 18 

In § 18 ist folgender Satz 2 einzufügen: 

„Der Arbeitgeber darf das Arbeitsverhältnis ei-
nes Arbeitnehmers, der Anspruch auf Erzie-
hungsurlaub hat, von dem Zeitpunkt, in dem 
der Arbeitnehmer die nach § 16 Abs. 1 Satz 1 
erforderliche Erklärung abgibt, bis zum Ablauf 
von zwei Monaten nach Beendigung des Erzie-
hungsurlaubs nicht kündigen." 

Begründung 

Nach § 18 i. V. mit § 9 Mutterschutzgesetz be-
steht für die Mutter während der gesamten 
Schwangerschaft bis zum Ablauf von vier Mo-
naten nach der Entbindung Kündigungsschutz, 
der gemäß § 9 a Mutterschutzgesetz durch den 
nachwirkenden Kündigungsschutz erweitert 
wird. 

Für den Vater würde nach der jetzigen Fassung 
des § 18 das Kündigungsverbot erst mit dem 
Antritt des Erziehungsurlaubs beginnen. Die-
ser Zeitpunkt ist zu spät. Der Arbeitgeber 
könnte u. U. schon vor Beginn des Erziehungs-
urlaubs kündigen und wäre darin durch die 
jetzt vorgesehene Regelung nicht einge-
schränkt. Der Kündigungsschutz für den Vater 
ist deshalb dem des Mutterschutzgesetzes 
nachzubilden. 

23. Zu § 21 Abs. 1 

In § 21 Abs. 1 sind die Worte „nach § 3 Abs. 2 
und § 6 Abs. 1" zu streichen. 

Begründung 

Befristete Arbeitsverträge sind auch für die 
Fälle zuzulassen, in denen eine schwangere Ar-
beitnehmerin aufgrund der sonstigen Beschäf-
tigungsverbote des Mutterschutzgesetzes nicht 
mehr im Betrieb eingesetzt werden kann. 
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24. Zu § 21 Abs. 3 

§ 21 Abs. 3 ist zu streichen. 

Begründung 

Bei einer Befristung auf 15 Monate bleiben ab 
1988 für den Regelfall nur mehr sechs Wochen 
für eine Einarbeitung. Dies ist zu kurz, da län-
gere Einarbeitungszeiten häufig sind. Außer-
dem sollte die Möglichkeit zu einem verlänger-
ten Erziehungsurlaub auf arbeitsvertraglicher 
Grundlage eröffnet werden. Dies ist vor allem 
im Hinblick auf ein mögliches Landeserzie-
hungsgeld von Bedeutung. 

25. Zu §§ 22 und 23 

Im weiteren Gesetzgebungsverfahren sollte ge-
prüft werden, ob eine Regelung zu § 205 Abs. 4 
Satz 2 RVO und § 39 Abs. 2 Satz 2 KVLG aufge-
nommen werden kann, wonach für die Zustän-
digkeit der Krankenkassen nicht mehr die 
Höhe des Beitrages, sondern die Gewährung 
des Kindergeldes oder die erstmalige Inan-
spruchnahme der Kasse maßgebend sein soll. 

Die seit 1. Januar 1982 geltende Regelung des 
§ 205 Abs. 4 RVO sieht bei mehrfachen Ansprü-
chen eine Leistungspflicht der Krankenkasse 
des Versicherten vor, für den im letzten Monat 
vor Eintritt des Leistungsfalles der höhere Bei-
trag zu entrichten war. Diese Regelung hat in 
der Praxis zu Schwierigkeiten geführt. Sie bela-
stet die finanzschwächeren Krankenversiche

-

rungsträger mit dem höheren Beitragssatz un-
gleich mehr mit Leistungen der Familienkran-
kenhilfe als die Krankenkassen mit niedrige-
ren Beitragssätzen. Die geltende Regelung er-
fordert auch oft langwierige Ermittlungen, ins-
besondere wenn bei getrenntlebenden oder ge-
schiedenen Eltern der Ehegatte, der einen Lei-
stungsantrag stellt, die Gehaltsbezüge des an- 
deren Ehegatten oder dessen Krankenkasse 
nicht kennt. 

26. Zu § 24 vor Nummer 1 (§ 102 Abs. 1 Satz 1 
AFG) 

Im weiteren Gesetzgebungsverfahren sollte die 
Regelung über kurzzeitige Beschäftigungen im 
Arbeitsförderungsgesetz an die tariflich verein-
barten, arbeitszeitverkürzenden Regelungen 
angepaßt werden. 

27. Zu § 26 (Einkommensteuergesetz) 

§ 26 ist wie folgt neu zu fassen: 

,§ 26 
Einkommensteuergesetz 

In § 3 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Juni 
1985 (BGBl. I S. 977), das durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 26. Juni 1985 (BGBl. I S. 1153) ge-
ändert worden ist, werden der Strichpunkt 
durch ein Komma ersetzt und folgender Buch-
stabe e angefügt: 

„e) das Erziehungsgeld nach dem Bundeser-
ziehungsgeldgesetz und vergleichbare Lei-
stungen der Länder;". 

Begründung 

1. Die Steuerfreiheit des Erziehungsgeldes 
sollte der besseren Übersichtlichkeit wegen 
in unmittelbarem Anschluß an die Steuer-
freiheit des Mutterschaftsgeldes geregelt 
werden. 

2. Es muß sichergestellt werden, daß auch frei-
willige Leistungen der Länder, die nicht auf 
gesetzlicher Grundlage gewährt werden, 
einkommensteuerrechtlich wie das Bundes-
erziehungsgeld behandelt werden. 

28. Zu § 27 Nr. 3, § 30 Abs. 1 Nr. 4 bis 6 
(§ 80 Nr. 2 BBG, §§ 30, 72 SG) 

Der Text des § 27 wird Absatz 1, und es ist fol-
gender Absatz 2 anzufügen: 

„(2) Rechtsverordnungen nach Absatz i Nr. 3 
bedürfen nicht der Zustimmung des Bundesra-
tes."; 

in § 30 ist folgender Absatz 1 a einzufügen: 

„(1 a) Rechtsverordnungen nach Absatz 1 
Nr. 4, 5 und 6 bedürfen nicht der Zustimmung 
des Bundesrates:", 

und § 30 Abs. 2 ist wie folgt zu fassen: 

„(2) Die Absätze 1 und 1 a gelten nicht im 
Land Berlin." 

Begründung 

Klarstellung, daß die Rechtsverordnungen 
nach den in das Bundesbeamtengesetz und das 
Soldatengesetz einzufügenden neuen Ermäch-
tigungsvorschriften nicht der Zustimmung des 
Bundesrates bedürfen. Die Zustimmung des 
Bundesrates ist nicht erforderlich, weil das 
Bundesbeamtengesetz und das Soldatengesetz 
nichtzustimrnungsbedürftige Gesetze sind. 

29. Zu § 29 nach Nummer 2 (§ 76 a Abs. 3 DRiG) 

Dem § 29 ist folgende neue Nummer 3 anzufü-
gen: 

,3. § 76 a Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 
„Urlaub nach Absatz 1, Urlaub nach Ab-
satz 2 sowie Erziehungsurlaub dürfen zu-
sammen eine Dauer von neun Jahren nicht 
überschreiten." 
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Begründung 
Für Richter im Landesdienst sollte eine ent-
sprechende Regelung über die Kumulierung 
von Urlaub aus arbeitsmarktpolitischen Grün-
den, aus familiären Gründen und von Erzie-
hungsurlaub getroffen werden wie für die Rich-
ter im Bundesdienst und die Beamten. 




